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Am ig. Aug. war keine Sitzung in beiden Rathen.

Der helvetische 6es Doix.

Dieser mein guter Freund, wird seinen alten
Bekannten nicht untreu, wenn er auch neue Allian-
zen schließt: er theilt freundlich seine Gaben zwischen
Ponltier und Lacombe, damit keiner auf den andern
eifersüchtig werde. In N. 1449 des Bariserblattes
<v. 29. Thermidor) finde ich folgende Stelle:

»Die Parthei der Federalisten in Helvetien ist
sehr thätig; man versichert, sie bediene sich als
ihres Agenten eines gewissen Oelsner, eines
Schlesiers und großen Freundes des Senator
Usteri, welcher die Seele dieser Parthei ist. Der
Bürger Oelsner bildet sich ein, bei dem fränkischen
Direktorium sehr wohl angeschrieben zu seyn; allein
dasselbe wird solchen kleinen Intriguen kein Gehör
geben und unter seinen Gliedern wird die federative
Verfassung der Schweiz, die wieder zur oligarchie
sehen Tyrannei führen würde, keine Anhänger fine
Den. Der Bürger Oelsner kann also seine Projekte
nur aufgeben. "

Der Direktor Sieyes, der, wenn man gewiss
sen Leuten glauben soll, mit dem helvetischen àíà là in einer sehr ununterbrochenen Correspond
Denz steht, wird sich bei demselben sonder Zweifel
in seinem nächsten Schreiben, für den fceundschaft-
lich warnenden Wink gar höflich bedanken.

Ich meinerseits finde mich durch die Stelle, die
cher àl äs« là mir anzuweisen beliebt, ungemein
geschmeichelt, und will ihm zum Dank eine kleine
Geschichte erzählen. Die alte Zürcher-Regierung
hat vor 4 Jahren schon meine Verhältnisse mit Oels-
ner'nD gar sehr verdächtig gefunden. Dieser besuchte
inich damals auf meinem kleinen Landhäuschcn am
?Zürcherfte und wir lebten einige der Freund-
schaff geweihete köstliche Herbstwochen zusammen.
Mein Freund war nur wenige Tage bei mir,

--«ls wir eines Mittags vor einen der ehmaligen

Oelsner hat seit 17z? beinahe immer in Paris
qelebt, und eine Zeit lang die Interessen der
Stadt Frankfurt daselbst b»ssrqt. Er ist einer
der geistvollsten und scharfsinnigsten Beobachter
der Revolution. In den Jahrgängen 179- und
9Z der Minerva— »nd in der Klio ssind zahl-
reiche Briefe, die er aus Paris schrieb, abgedrukt:
»md überdem hat er in zwei besondern Werken:
Bruchstücke ans den Papieren eines Au«
venzeugen zur Geschichte der Revolution
und Lucifer oder gereinigte Beiträge zur
Geschichte der franz. Revolution, seine
Erfahrungen und Beobachtungen bekannt gemacht.

;

hochgeachtet, Herrn Statthalter gerufen, und von
diesem unterrichtet wurden : » es wäre diesen Mor-
» gen in der Sitzung des geheimen Rathes von uns

» die Rede gewesen, und man wünsche zu wissen,

„ was eigentlich Herr Oelsner bei mir thue; man

» könne nicht bergen, daß seine Ankunft aus Paris,
„die gerade mit der Ankunft verschiedener Ochsen,

» handler aus Schwaben zusammentreffe, dem ge-

„ Heimen Rathe sehr verdächtig vorkomme. " Mein
Freund, der von Contrebande und von Ochsenhan-
del ungefehr so viel verstund, als ich (und wer
mich kennt, der weiß, wie ganz entsezlich wenig

das ist) konnte sich, der gravitätischen Perrücke, die

vor uns über stund, unerachtet, nicht enthalten,
laut aufzulachen, — und ich danke dem Himmcl,
daß unser damaliger Examinator einen der Grund-
sätze des helvetischen säuss ckvs loix noch nicht

kannte, in Kraft dessen, wer über eine absurde

Zumuthung lacht, dadurch seine Schuld bc-

weist; sonst würde ich es vergebens versucht ha-

ben, ihn zu überzeugen, daß mein Freund an der

Ankunft der Ochsenhändler sehr unschuldig sey.

gelang mir für eine Weile aber am Ende ward

es den gnädigen Herren doch zu lang, Opener
mußte Zürich verlassen; er hielt sich eine Wcne m

Bern ans; aber auch da war für den guten Mann
kein langes Bleiben — und so vertrieben die chma-

ligen Oligarchen ihren aufrichtigsten Freund, und

ließen sich nicht träumen, daß er 4 Jahre w"tcr,
wenn sie längst gefallen waren, als Agent res

Senator Usteri, für ihre Wiederherstellung veu»

fränkischen Direktorium arbeiten würde.

Doch zum Schlüsse ein kleines Wörtche» ernst-

haftern Inhalts an den helvetischen à- à wu. >

Nur ein Verräther kann in Frankreich ssch")
haben, durch die er, ohne Wißcn der Reg!«"»
seines Vaterlandes, auf die öffentlichen
Heiken desselben Einfluß haben will; "urem^^
räther kann den Agenten, die seine Regierung"
die fränkische mit Aufträgen und Vollmât»
sehen, abgesandt hat durch besondere --ist,.'

und Correspondenten entgegen zu wirken '

Usteri.

Grosser Rath, 23. Aug. DiscêD^
Gutachtens über die bevorstehenden UrversaKw-

lungen.

Senat, 23. Aug. Beschluß über bft ^übec

derniss« zum helvetischen Bürgerrecht „ âung
den constitutionellen Burgerecd a-v s
der Consiitutionsabändernngen.
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Gesezgebung.
Grosser Rath, 19. August.
Präsident: V 0 n dêr Flûhe.

Der Präsident des Direktoriums theilt die Nach--
richt der Siege der Franken im Wallis und Aar--
gäu^nit, welche lebhaft beklatscht werden.

«secretan: Die fränkischen Waffen siegen und
befestigen das Reich der Freiheit! aber ungeachtet
der Freude, die diese Siege bei mir verursachen,
vermengt sich doch ein Gefühl des Kummers mit
dieser Freude Ehedem hat Helvetien allein für die
Freiheit gekampst und gesiegt, — jezt ist es als ob
wir kaum an dem Kampf der Freiheit gegen Skla-
verey Antheil nehmen wollten, und Helvetien nimmt
nicht die Stelle ein, welche es in diesem Kampf
einnehmen sollte. Mögen wie endlich uns erinnern,
was wir seyn sollten — mögen wir bedenken, daß
der Mann, der im Unglük fest bleibt, auch andern
Muth einflößt, da hingegen Zaghaftigkeit wider
Zaghaftigkeit bewirkt! Mögen unsre Berathungen
immer denen der Stellvertreter eines freien Vo.ks
m diesen Zeiten würdig seyn!

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft:
Das Vollziehungsdirekkormm der einen und un-

theilbaren helvetischen Republik an die ge-
fttzqebenden Rathe.

Bürger Gesezgeberl
Gewiß waren es die dringenden Gründe, welche

„«à allein aus den Bedürfnissen des Staats
uno oem gegenwärtigen Zustande der Finanzen her--

^as Direktorium bewogen haben, Sie
lV'Q, Getezgeber, in einer Bothschaft vom 6ten
vieles einzuladen, die Grundsatze, in Betreff der
-patenten aufzustellen, die auf jene Zweige der In-vujwe erkannt werden sollen, die ehmals den Hand-
Werks - und Zunftinnungen unterworfen waren.

^0 wie mit jedem Tag jene Bedürfniß- sich

"'/yren, eben so wird es mit jedem Tage drin-
gem er, Hilfsquelle» zu entdecken, und schleunigst

ihren guten Gebrauch zu bestimmen. Die Patent«
für obenerwähnte Jndustriegegensiande würde» eins
ergiebige Quelle darbieten, und an Ihnen, BB.
Gesezgeber, ist es, dieselben, Kraft eines Gesetzes,
zur Staatsquelle zu erheben.

Das Direktorium ladet Sie deßwegen wieder--
holt ein, diesen Gegenstand, so wichtig in den
wirklichen Umstanden, worin sich das Vaterland
und die Finanzen befinden, ohne allen Aufschub
Ihrer Berathung zu unterziehen.

Republikanischer Gruß!i
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

La harpe.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mousson.
Anderwerth wünscht, daß diese Bothschaft

auf dem Kanzleitisch liegen bleibe, chis die schon
hierüber- beauftragte Commission ihr iGutachten vor,'
gelegt hat. Dieser Antrag wird angenommen.

Das Direktorium theilt eine Zuschrift der Rers
waltungskammer des Kantons Fryburg mit, in
der dieselbe gegen den Beschluß des gesezgebenden
Corps Einwendungen macht, durch den der Bürger
Viiieret ehevoriges Regierungsglied, und dessen
Mutter, von der Contribution befreit wurden.

Nuce: Entweder muß Gapani oder das Dis.
striktsgericht Romont meineidige Berichte über Vils

k leret eingesandt haben, oder wir haben recht geur--
Z theilt; die Verwaltungskammer scheint den iz. §
^ des Arrow's von Lecarlier ganz vergessen zu haben,

auch weiß ich nicht, warum eine Wittwe seit 11
Iahren, zur Contribution etwas beitragen sollte;
da ich wohl voraussehe, daß die Sache aufs Neue
an eine Com ssion gewiesen wird, weil sich gleich«
Leute gerne gegenseitig Sorge tragen, so trage ich
darauf an, erklare aber, daß ich bei meiner Meft
mmg bleiben werde.

Carmintran stimmt auch für nähere Unters
suchung dieses Gegenstandes durch eine Commission»

Escher: Nun erscheint endlich die zweite Pars
thei des Streits, den wir lezthin auf einseitigen



2fv
Bericht hin entschieden haben; ich glaube nochmals,
daß uns das Ganze nichts angeht, allein da die
Versammlung nicht gestimmt zu sey» scheint, ihren
frühern Beslchluß zurükzunehmen, so ist natürlich,
wenn wir durchaus Richter seyn wollen, daß wir
nun auch die Gründe dieser Parthei durch eine
Commission untersuchen sollen. Nüce scheint nur
den 13. § des Lecarlischen Arrete's im Kopf zu ha-
den, sonst wüßte er, daß auch die Verwandten
der Oligarchen der Contribution unterworfen wer-
den mußten. Daß sich gleichdenkcnde Leute gerne
unterstützen, mag seyn; allein, Nuce scheint jeden,
der sich gleichviel von welchem Datum, Patriot zu
nennen beliebt, in seine patriotische Caste aufneh-
men, und also beschützen zu wollen; meinen Be-
griffen zufolge ist aber der noch kein Patriot, der

wegen Sicherung seines Guts geschwind ein oligar-
chisches Bürgerrecht aufgiebt, und übrigens nicht
sehr patriotisch gehandelt haben mag.

Bourgeois dankt der Verwaltungskammer für
ihre guten Rathe, die sie jedoch selbst etwas benu-
tzen sollte; für ihre Verwendung für die Oligar-
chen, werden ihr diese selbst zu danken wissen; er
glaubt, man könnte zur Tagesordnung gehen, doch
da Gapani einiger maßen beschuldigt ist, unrichtig
einberichtet zu haben, so stimmt er auch für Ver-
Weisung an eine Commission. Dieser Antrag wird
angenommen, und in die Commission geordnet:
Nuce, Escher, Gapani, Bourgeois und

I 0 min i.
Anderwerth im Namen einer Commission legt

folgendes Gutachten vor, über welches Dringlich-
keir erklärt, und welches ohne Einwendung ange-
nommen wird.

Bürger Repräsentanten!
Die Commission, welcher Sie die Bötschaft

des Vollzichungsdirektoriums vom 21. Mai l?yy
zur Untersuchung zugewiesen, hat die darinn ange-
führte Gründe genau in Berathung gezogen, wel-
che die Nothwendigkeit beweisen, daß nicht allein
die Wechselbriefe, welche in Helvetien ausgestellt
sind, sondern auch die von dem Ausland gezogne
Wechselbriefe dem Gesez vom 17. Wcinm. 1798 in
Betreff der Stempelgebühren unterworfen werden
sollen. Eben so sehr ist auch die Commission über-
zeuget, wie nothwendig es sey zwekmäßige Maß-
regeln gegen diejenige zu treffen, welche dergleichen
Wechselbriefe oder andere dem Stempel unterworfne
Documente ungestempelt ausfertigen und sich der-
selben bedienen würden. Allein da sich der Staat
auf der einen Seite seine Einkünften sicher stellet,
so muß er auf der andern Seite die deswegen neb-
mende Maßregeln auf eine solche Art treffen, daß
dadurch der Gang der Wechselgeschäfte nicht ge-
Aemmet werde. Gar oft ist es der Fall, besonders

bei Wechselbriefen, daß ihre Versendung durchaus
keinen Aufschub gestattet: nur eine zwekmäßige Ors
ganisation derjenigen Behörden, welchen der Bezug
dieser Gebühren und die Ausfertigung dieses Stem-
pels übergeben ist, kann manchen Schwierigkeiten
vorbeugen, die sich sonst täglich ereignen müßten.
Zwar hat das Direktorium in seiner Botschaft zu
Beschleunigung dieser Stempelaufdrückung vorge-
schlagen, die Agenten der Distriktshauptorte zu
beauftragen, auf die aus dem Ausland kommenden
Wechselbriefe und andere Documente ihr Visa zu

setzen, und zu diesem Ende hin dem gesezgeb. Corps
die Bestimmung abverlangt, wie die Register über

solche Visa geführt und controllirt, und welche Ges

bühren den Agenten dafür entrichtet werden sollen:
Aber die Commission trägt noch einigen Zweifel, ob

solche Visa allein schon hinlänglich wären den Wechs

fel acceptiren zu machen, da die Handschriften der

vielen Agenten nicht bekannt seyn dürften, und

daher würden wohl noch einige besondere Vorschrift
ten erfoderlich seyn, um die Aechtheit solcher Visa

außer Zweifel zu setzen. Vielleicht dürfte es eben

so zwekmäßig seyn, wenn den Agenten förmliche

Stempel zugestellt würden die sie solchen Wechsel-

briefen und Urkunden sogleich aufdrücken könnten.

Da dieses sowohl als die Art der darüber zu führen-
den Register einiger nähern Entwiklungen bedarf,
so schlagt Ihnen, Bürger Repräsentanten, dit

Commission vor: Das Vollziehungsdiccktorium aus

seine Botschaft vom 21. Mai 1799 einzuladen, dem

gesezgebendcn Corps einen detaillirtcn Vorschlag
über die Art und Weise einzureichen, nach welcher

die Wechselbriefe, Urkunden oder andere Documente,

welche aus dem Ausland kommen oder in dasiewe

abgehen und nicht sogleich auf Stempelpapier ao^

faßt werden konnten, gestempelt oder sonst wu

einem legalen Visa versehen werden können, oy'w

daß dadurch diejenigen, welche sich dieser Br.cs

und Urkunden bedienen müssen, in ihren-Geschah,

zu ihrem Nachtheil gehemmt würden.
Folgendes Gutachten Carrards ist an der /

gesordnung:
Bürger Repräsentanten!

Wenn es einen Artikel in unsrer Con, l
7

hat, der die Freunde der Freiheit beunruhigt'/
ist es der hundert und fünfte.

In einer Republik, deren Grundlage ü

hcit ist, ist auch der erste Gnmdsaz die g> ''

Absonderung der gesezgebendcn, vollziehendui
richterlichen Gewalt. ^

Werden diese drei Gewalten in d.r w-'
Person vereinigt, so ist es Despotismus.
sie abgesondert, aber ist es einer erlaubt d>.r ^vorzugreifen, so ist keine Freiheit, und d»

neigt sich zur Willkühr. Sind si- b-ug^-» gs"
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«Vgessndert, so herrscht die politische Freiheit und
die persönliche Sicherheit.

Bürger Repräsentanten, diese Wahrheiten haben
nicht nöthig erwiesen zu werden. Bei einem freien
Volke sind es unbezweifelte politische Grundsätze.

Sey es Eurer Commission erlaubt, einige allge-
meine Betrachtungen beizufügen.

Das Direktorium hatte das Recht, eine Ge--
richtsstelle abzufetzen; also sollten die Gerichte sich
nicht mehr zur Vorschrift machen, was gerecht
ist, sondern was der vollziehenden Gewalt recht
scheint: sie müssen sich so betragen, wenn sie sich
nicht der direktorialen Excommunication aussetzen
wollen — Dieß ist nicht alles — Wenn ein Gericht
abgesezt wird, so wird es cinsweilen von dem Di-
rektorium ersezt. Das Leben, die Ehre, das Glük
der Bürger ist also provisorisch in die Hände will-
kuhrlich erwählter Richter gelegt, oder besser gesagt,
in die Hände von fünf Direktoren. Welch' fchrck-
liches System! Wie sehr ist es den in unsrer Con-
stitution angegebnen Grundsätzen, ich will sagen
derFreiheit und der persönlichen Sicher-
he it zuwider!

Ich weiß wohl, Bürger Gesezgeber, daß die
Republik hoffen darf, die Direkrorswürde gewöhn-
lick von redlichen Männern bekleidet zu sehn; allein
ich weiß auch, daß die Gewohnheit, politische Ee-
genstande zu behandeln, die richterliche Untersu-
chungskraft verderbt. Der Staatsmann urtheiltà Sachen, je nachdem er es in Ansehung
lyrer Nuzlichkeit für angemessen hält, und nach den
sehr schwankenden Grundsätzen des Völkerrechts,
sehr verschieden von denen des Privatrechts. Nickt
so der Richter. Seine Führer sind das Gesez und
die strengste Gerechtigkeit. Die Nuzbarkeit, die
politischen Convenienzen haben niemals keinen Ein-
"W auf das Urtheil, welches er sprechen soll.

Endlich, V. Gesezgeber, schlägt Euch der Se-
L, vor, den Gerichten selbst die Ernennung ihres
Präsidenten, Vicepräsidenten und Schreibers zu

« -
Sein Beweggrund war, alle Art von Ein-

Mm, auch mittelbaren, der vollziehenden Gewalt
richterliche, zu entfernen, und Euere Com-

million theilt die gleichen Gesinnungen.
j..,Lure Commission stimmt zur Annahme des Be-
«cylusses vom 25. Heumonat.

sagt: Wer fühlt es nicht, daß die hel-
vetl^e Constitution, so wie sie jezt ist, sich fürvie Schweiz und die Schweizer nickt paßt?

ist à schwacher, mangelhafter, auf die
Schweiz übel berechneter Auszug aus der sränki-
Ichen Constitution, die, in Rüksicht ihrer Anwen-
vung nur aus Frankreich kalkulirt war.
à!k êFereinigimgsmittel, war sie die Göttin
«nsers Gluks; ihre Grundsätze sind ^Grundsätze

des reinen Völkerrechts, und das System, fit a«-
zuwenden, vielleicht unverbesserlich.

Kein Zeitalter, keine Geschichte irgend einer Na-
tion und ihrer Verfassung, zeigt uns einen reinern
und sicherern Modus, jene Grundsätze der Men-
schenrechte im gesellschaftlichen Vertrag zu erhalten,
und für die innere und äussere Sicherheit anZuwen-
den, als das System einer repräsentativen Verfas-
sung, wenn sie die drei verschiedenen Gewalten im
Staate sorgfältig trennt. Durch diese allein wird
es einem republikanischen Staate möglich, die
Summe der Kraft der ganzen Nation durch die
Einheit und Untheilbarkcit zu erhalten, die ein
Staat so lange bedarf, als es die menschlichen
Leidenschaften und das gegenseitige Interesse erfo-
dert, daß sich das Prinzip der Sicherheit mehr auf
die physische Kraft als auf die Tugend gründen muß.

Aber unstreitig ist unsere Verfassung, so wie sie

jezt ist, zu kostspielig, und für die Souverainität
des Volks zu eingeschränkt. Im ersten Fall stellt
sie zu viele Beamten auf, die ein armes Land,
wie die Schweiz, ohne das Volk zu stark zu drü-
cken, und mit Abgaben zu belegen, nicht bezahlen
kann; im andern sind eine Menge Wahlen zu den
wichtigsten Aemtern allzu willkührlich, und dem un-
mittelbaren Einfluß des Volks entzogen; die Amts-
dauer beinahe aller Beamten für Republikaner zu
lang, die Gewalten sind nicht gehörig getrennt;
das Direktorium hat zu vielen Einfluß auf die ge-
sezgebende und richterliche Macht, bei ersterer in
Rüksicht der Finanzen, bei lezterer auf ihre Ent-
fttzung und Wiederbesetzung w. Wichtige Verän-
derungen sind daher erfoderlich, wenn änderst die
Constitution uns zu einem glüklichen Volk machen soll.

Schon beschäftigt sich der vaterländische Senat
mit dem Entwurf einer Verbesserung dieser Consti-
tution, und er hat Männer in seiner Mitte, von
denen sich gewiß etwas Wesentliches erwarten läßt;
aber die abgerissene stükweise Art, wie uns der
Senat mit feinst Beschlüssen einkommt, ist nach
meinen Begriffen, in Rüksicht eines so wichtigen
Gegenstandes, sowohl für jenen, als für uns, und
die Sache selbst, unzureichend und unzwekmäßig;
und ich muß es frei gestehen: es war mir auffal-
lend, daß uns die Commission die Annahme dieser
einzelnen Beschlüsse so freigebig empfiehlt, ohne
daß sie uns auch zuerst über die Möglichkeit, rich-
tig von so abgebrochenen zerstückelten Theilen ur-
theilen zu können, unterrichtet hat.

Die Gründe, die sie uns für die Annahme die-
ser Beschlüsse aufstellt, sind an sich blos als solche
hinreichend, einst die Annahme zu unterstützen, wenn
wir das Ganze einmal übersehen haben werden;
aber als Grunde für eine so stükweise Annahme
sind sie nichts beweisend.
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Ich zweifle zwar keineswegs, daß der Commis-
sion meine vielleicht zu engherzigen Bedenklichkeiten
über die Zweklosigkeit einer so siàkweisen Bearbei-
tung, die ich hier zu äussern wagte, ihremTiefblik nicht
entgangen seyn werden; aber doch glitschte sie auch
zu stillschweigend darüber hinweg, und bedachte zu
wenig die zu M Denken langsamern und an Allum-
fassungskraft schwachem Glieder, als die der Com-
mission sind, die doch auch nicht todte Maschinen
sind, sondern mit Kenntniß darüber stimmen sollen.

Kein Gegenstand wird uns wohl je wieder auf-
fallen, der den Stellvertretern des Volks wichtiger
seyn wird, daß sie ihn mit der größten Behutsam-
keit und der tiefsten Sachkenntniß bearbeiten, und
das Ganze übersehen, ehe sie über einzelne, vom
Ganzen abgerissene Theile absprechen, als die einer
Verbesserung der Staatsverfassung des Volks.

Von einer solchen Arbeit hangen so unendliche
gute oder böse Folgen ab, die, ungeachtet sie das
Volk genehmigen oder verwerfen kann, doch am
Ende die Anrechnung auf ihre Urvermsser zurükwerfen.

Der Entwurf einer Staatsverfassung ist nicht
blos eine Abfassung eines einfachen Gesetzes, das
morgen darauf wieder ohne großes Geräusch, wenn
es schadet, abgeändert werden kann; eine Staats-
Verfassung soll etwas haltbares enthalten, wen» sie

anders dem republikanischen System Ehre und Gluk
verschaffen soll; sie soll nicht immer in Fall kom-

men, sie abandern zu müssen; sie soll es den Mo-
narchien beweisen, daß ein republikanischer Staat
nicht dem Wechsel der Launen seiner Beherrscher
unterworfen ist, und daß ft ne Grundsatze die Grund«
sâtze des Menschenrechts sind, die ewig dauren,
und angewandt werden können.

(Die Fortsetzung folgt.)

Inländische Nachrichten.
Glarus 30. Jul. Die Regierung von Glarus

hat unterm 29. Jul. folgendes Schreiben an die
Regierung von Schafhausen erlassen: »Ueberschrift.
Denen Frommen, Fürsichtigen, Ehrsamen und
Weisen Burgermeister, Klein und Großen Rathen
der Stadt Schafhausen Unsern Inlanders guten
Freunden und getreuen lieben Eidgenossen. Titulatur.
Unser freundlich williger Dienst-, samt was wir
Ehren Liebs und Guts vermögen, zuvor; Fromme,
Fürsichtige, Ehrsame und Weise, ^»sonders gute
Freunde, und getreue liebe Eidsgenoffen: Wie an-
genehm und entzückend es für uns ist, Euch wie-
der in dieser vertrauten alten Brüdersprache als
unsre gute Freunde und getreue liebe Eidgenossen
anreden und begrüßen zu können, laßt sich wahrlich
nur empfinden, nicht beschreiben. Eben da wir
abgeschlossen hatten, an gleichem Posttag auch Euch
von unsxer veränderten Lage, von unsrer glükijchm

Wiedergeburt und Einsetzung in unsre von unser»
Vätern ererbte alte Regierungsrechte Nachricht zu
geben kommt Ihr uns zuvor, und überrascht uns
mit Eurem lieben Schreiben vom 16. coir., welches
bei Belesung desselben, in unsrer heutigen Raths-
Versammlung, manchen Thränen der Freude aus
brüderlicher Theilnahme an Eurem Glük, in uns

erzeugte. Ja! theure, liebe Eidgenossen, schneller
als auch wir erwarten durften, erhörte Gott unsre

Seufzer, erweckte uns einen unvermutheten Freund,
den man uns als unsern grösien Feind schilderte, und
der uns wieder großmüthig gab was man uns so

hinterlistiger Weise raubte Und möge es doch Gott

gefallen, daß uns dieß theure Kleinod der Leides-

und Seelenfreiheit nun nimmer entzogen werde!-
Ach wir fühlen jezt den wahren Werth davon ge-

doppelt; und wie eifrig, wie vertraut, wie brii-

deriich wollen wir gerne zu allem mitwirken, waö

immer die Befestigung derselben starken, und etwas

dazu beitragen kann; wie gerne ein unzertrenntes
Band neuer Bruderliebe, achter Schweizcrtreue
und Freundschaft mit Euch und allen lieben Eid-

genossen aufs neue anschiiessen und unterhalten!-
Nehmet die ungefaifchte Zusicherung hierüber nm

jener Aechkheit von uns an, als solche aus redn-

chem Herze» fließt. Und laßt uns jezt, so vm

wenigstens in unsern Kräften ist, mitwirken, uns

uns mit unsern Waffenbrüdern, die uns FrenM
gebracht haben, vereinigen, damit uns ja sojA
nicht wieder geraubt werden kann. Ihr werdet wn-

sen, getreue liebe Eidsgenossen, daß wir bere w

ein Piquet von 400 Mann schon eine geraume ?eic n

Feld bei Schwel; stehen haben, daß sich /
rer Völker unter die sogenannten cnglifthen ^

zertruppen freiwillig begeben und anwerben lM» /

und daß wir wieder ein Piquet von 4°° ì-,
marschfertig in Bereitschaft haben, S'len
liebe Brüder, sich auch mit diesen zu vereinig

es ist höchst nöthig. Wir müssn wahnich, ^lich jezt wirken, weil es Tag ist! —

Klugheit, Eure Rechtschaffenheit ist uns b

als baß wir nöthig haben mehr Worte.b -

^
zu verlieren: Gott, der mehr thun kann, m

^
wünschen können, dieser gütige Gott siehe u»

neuem mit seinem Schuhe bei! Er lasse un

so vielen Tagen des Leidens auch wttder w >

ander Tage der Freuden gemessen. S-m ^
sein Seegen, seine Liebe lwgftuk« unb, ^ -

mit uns und unsern Nachkommen! sshw woll
^

»on Herzen dafür danken, und uns
durch ein frommes Leben würdig -u Zweyen

Womit wir Euch, unsre getreuen iwven ü ^
^

samt uns seiner gnädigen Obhut bcíren- r.nO

Gegeben, den 29 Jul. i7?9- s.
kandammann und Rath zu
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